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Betreff: 
 
Soziale Disparitäten in der Stadt Sankt Augustin, Sozialraumanalyse und soziale 
Berichterstattung; 
hier: Zwischenbericht für eine eventuelle Fortschreibung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
- wird in der Sitzung formuliert - 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Familie, Soziales und Gleichstellung des Rates der 
Stadt Sankt Augustin vom 15.05.2001 wurde der Bericht über Soziale Disparitäten in der 
Stadt Sankt Augustin vorgestellt und erörtert.  
 
Im Zuge der Beratungen wurde unter anderem auch die Frage einer Fortschreibung 
erörtert. Um über die Fortschreibung des Berichtes im Fachausschuß entscheiden zu 
können, wurde die Verwaltung beauftragt, zu folgenden Punkten in Form eines 
Zwischenberichtes Stellung zunehmen: 
 
a) Welche Daten können mit welchem Aufwand seitens der Stadt Sankt Augustin 

und/oder Dritten zur Verfügung gestellt werden? 

b) Welche Hard- und Softwarevoraussetzungen müßten für eine Fortschreibung des 
Berichtes gegeben sein und welche Kosten würden für die ggfls. fehlende Hard- 
und Software entstehen? 

c) Wie hoch wird der personelle Aufwand für eine Fortschreibung des Berichtes 
eingestuft? 
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d) Welche Probleme entstanden hinsichtlich der Datenerhebung für den vorliegenden 
Bericht und wie können diese zukünftig ausgeräumt werden? 

 
Seitens der Verwaltung wird zu den aufgeworfenen Fragen wie folgt Stellung genommen: 

zu a) In Abstimmung der beteiligten Fachbereiche Soziales und Wohnen, Kinder, Jugend 
und Schule und dem Zweckverband Gemeinsame Datenverarbeitung könnten grds. 
die in der Anlage 1 aufgelisteten Daten bei einer Fortschreibung des Berichtes 
erhoben werden. 

zu b) Soweit zusätzliche Kosten für Hard- und Software für eine Teildatenerhebung 
entstehen, sind diese ebenfalls aus der Anlage 1 ersichtlich. 

zu c) Der zeitliche Aufwand für die von den beteiligten Fachbereichen zu erhebenden 
Daten beträgt nach heutiger Einschätzung insgesamt ca. 300 Stunden für die 
Erhebung der Daten und die Zusammenführung aller erhobenen Daten in einer 
entsprechenden Übersicht - zuzüglich der Zeitanteile beim Zweckverband 
Gemeinsame Datenverarbeitung.  

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, daß seitens der Verwaltung mangels 
entsprechender personeller Kapazitäten lediglich eine zahlenmäßige 
Gesamtübersicht der zu erhebenden Daten für die Gesamtstadt und die 
19 Jugendamtsbezirke (Anlage 3) erfolgen kann. 

Eine qualifizierte und differenzierte bewertende Fortschreibung kann allenfalls 
durch eine Sozialplaner - über den die Verwaltung nicht verfügt - oder aber einen 
externen Gutachter mit entsprechender Veranschlagung der erforderlichen Kosten 
im Haushalt erfolgen.  

zu d) Hinsichtlich der bei der Datenerhebung entstandenen Probleme wird auf die 
Ausführungen des Herrn Brendgens in seinem Schreiben vom 23.07.2001 
(Anlage 2) verwiesen. 
Durch die Erhebung der in der Anlage 1 zusätzlich einzubeziehenden Daten des 
Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule wäre ein angesprochener 
Problembereich bereits abgehandelt. Hinsichtlich der weiteren angesprochenen 
Probleme bzgl. der Datenerhebung kann per heute noch keine abschließende 
Aussage getroffen werden, da derzeit noch nicht feststeht, über welche Software 
die demographischen Daten, die Daten des Fachbereiches Kinder, Jugend und 
Schule und des Fachbereiches Soziales und Wohnen zu einem späteren  
Berichtszeitpunkt „verwaltet“ werden. Mangels näherer Informationen zu den 
zukünftig bei einer eventuellen Fortschreibung einzubeziehenden 
Softwareprodukten kann eine Datenbank bis zur letztendlichen Installierung der 
Software nicht erstellt werden. Vorsorglich erfolgt diesbezüglich der Hinweis, daß 
die Stadt Sankt Augustin nicht über einen Programmierer verfügt, der eine 
entsprechende Datenbank programmieren könnte. Falls die Einrichtung dieser 
Datenbank zukünftig gewünscht wird, wäre anhand der berichtsrelevanten 
Softwareprodukte ein entsprechender Auftrag zu Programmierung einer Datenbank 
zu vergeben. Hinsichtlich der entstehenden Kosten können noch keine Angaben 
gemacht werden, da diese unter anderem auch davon abhängig sind, in welcher 
Weise Schnittstellen in den einzelnen Programmen installiert werden. 

 
Aufgrund der aus dem vorliegenden Bericht gewonnenen differenzierten Erkenntnisse 
wird für eine kontinuierliche Sozialplanung seitens der Verwaltung eine Fortschreibung in 
einem zeitlichen Intervall von 2-3 Jahren für erforderlich gehalten. 
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Bzgl. der Fortschreibung sind zwei Alternativen möglich: 
 
1. Eine umfassende Berichterstattung in der vorliegenden Form ist nur über einen 

Sozialplaner (z.Zt. nur extern) möglich oder aber 
  
2. es erfolgt seitens der Verwaltung eine kontinuierliche Datenerhebung in einem 2-3 

Jahreszeitraum auf der Grundlage der in der Anlage 1 dargestellten 
Erhebungsmerkmale.  

 
Im Fall der Beschlußfassung der Alternative 1 müßte erneut mit einem externen Gutachter 
Kontakt aufgenommen werden, um das Kostenvolumen für eine Fortschreibung des 
Berichtes unter Zugrundelegung der fortzuschreibenden Daten und der seitens der 
Verwaltung zu leisteten Vorarbeiten beziffern zu können. Die noch mitzuteilenden Kosten 
für die Fortschreibung müßten dann zusätzlich im Verwaltungshaushalt veranschlagt 
werden, da diese weder im Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2002 noch dem 
Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant wurden. 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Konrad Seigfried 
Beigeordneter 
 
 
 
Die Maßnahme 
 x hat finanzielle Auswirkungen 
 hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  DM. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  DM, insgesamt sind  DM 

bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  DM. 
 
 
 


